
 

 

 

 

 

 

EINLADUNG 
zur Einwohnergemeindeversammlung  

Burg 

 
 

 

 

 

Beachten Sie, dass sich der Stimmrechtsausweis auf der Rückseite 

dieser Broschüre befindet. Dieser ist abzutrennen und den Sti m-

menzählenden vor Versammlungsbeginn zu übergeben.  

Donnerstag, 22. November 2018, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal Burg  
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Einleitung  

Sehr geehrte Damen und Herren  

Der Gemeinderat Burg lädt Sie zur Budgetg emeindeversammlung  in den Gemei n-

desaal Burg , auf Donnerstag, 22. November 2018, 20.00 Uhr , ein. Wir freuen uns, 

wenn Sie zahlreich an den Verhandlungen teilnehmen, damit die Beschlüsse en d-

gültig gefasst werden können. Ab 19.30 Uhr  empfangen wir Sie gerne mit einem 

Begrüssungsapéro.  
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Traktandenliste  

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Gemei ndeversammlung vom 7. Juni 

2018 

 

2. Bewilligung eines Verpflichtungskredites von Fr. 85ô000.00 f¿r die Erneuerung 

des Mobiliars  der  Schule Burg im Schulhaus  

 

3. Bewilligung eines Verpflichtungsk redit es von Fr. 410ô000.00 f¿r die Sanierung der 

Hinterfeldstrasse  

 

4. Genehmigung der Änderung von Ziffer 2  Tarifanhang des  Wasserreglementes ; 

Erhöhung Abonne mentspreis und Verbrauchsgebühr  

 

5. Bewilligung eines Verp flichtungskredites von Fr. 1ô787ô000.00 f¿r den Neubau 

des Wasserreservoirs Berg 

 

6. Beratung und Genehmigung des Budgets 2019 mit einem Gemeindesteuerfuss 

von 122% 

 

7. Verschiedenes und Umfrage  

Orientierung über:  

- Schule Burg; Erneuerung EDV -Anlage  

- Zwischenbericht zum Mittagstisch  

- Unterhalt der Gemeindestrassen  

- Verkauf Bauamtsareal (altes Feuerwehrmagazin und Lagerhalle)  

- Ersatzbaute für das Bauamt  

- Kehrichtabfuhr ab 1.1.2019  

- Ortskernentwicklung  

 

 

 

 

Weitere Informationen  

Die Unterlagen zu den einzelnen Sachgeschäften können vom 8. bis 22. November 

2018 zu den ordentlichen Bürostunden bei der Gemeindekanzlei Menziken eing e-

sehen werden.  

Das ausführliche Budget können Sie während der Auflagefrist bei der Abteilung F i-

nanzen  in Menziken anfordern.  
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Die Rechte der Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung  
 

Anspruch auf rechtzeitiges Aufbieten  

 

Spätestens 14 Tage vor der Gemeindeversammlung sind die Stimmberechtigten 

vom Gemeinderat durch Zustellung der Stimmrechtsausweise und der Traktanden -

liste mit den Anträgen und allfälligen Erläuterungen aufzubieten. Die Akten werden 

in der Gemeindekanzlei Menziken öffentlich aufgelegt (§ 23 Abs. 1 Gemeindeg e-

setz). 

 

Recht auf Durchführung einer geheimen Abstimmung  

 

Ein Viertel der in der Versammlung anwesenden Stimmberechtigten kann geheime 

Abstimmung verlangen (§ 27 Abs. 2 Gemeindegesetz).  

 

Antragsrecht  

 

Jede und jeder Stimmberechtigte hat das Recht , zu den in der Traktandenliste 

aufgeführten Sachgeschäften Anträge zur Geschäftsordnung und zur Sache zu 

stellen (§ 27 Abs. 1 Gemeindegesetz).  

Anträge zur Geschäftsordnung sind sog. formelle Anträge (z.B. Rückweisungsa n-

trag); Anträge zur Sache sind solch e materieller Natur (z.B. Änderungs - bzw. Ergä n-

zungsantrag).  

 

Vorschlagsrecht (Überweisungsantrag)  

 

Jede und jeder Stimmberechtigte ist befugt, der Versammlung die Überweisung 

eines neuen Gegenstandes an den Gemeinderat zum Bericht und Antrag vorz u-

schlagen . Stimmt die Versammlung einem solchen Antrag (Überweisungsantrag) 

zu, hat der Gemeinderat den betreffenden Gegenstand zu prüfen und auf die 

Traktandenliste der nächsten Versammlung zu setzen. Ist dies nicht möglich, so sind 

der Versammlung die Gründe darz ulegen (§ 28 Gemeindegesetz).  

Diese Antragstellung hat unter dem Traktandum ăVerschiedenesò zu erfolgen. An-

träge können  jeweils 7 Tage vor der Gem eindeversammlung per E -Mail zuge stellt 

werden . 

 

Anfragerecht  

 

Alle Stimmberechtigten können zur Tätigkeit der  Gemeindebehörden und der 

Gemeindeverwaltung Anfragen stellen. Diese sind sofort oder an der nächsten 

Versammlung zu beantworten. Daran kann sich eine allgemeine Aussprache an -

schliessen (§ 29 Gemeindegesetz).  

Das Anfragerecht wird unter dem Traktandum ăVerschiedenesò ausge¿bt. 
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Abschliessende Beschlussfassung  

 

Die Gemeindeversammlung entscheidet über die zur Behandlung stehenden 

Sachgeschäfte abschliessend, wenn die beschliessende Mehrheit wenigstens ein 

Fünftel der Stimmberechtigten ausmacht (§ 30 Gem eindegesetz).  

 

Publikation der Versammlungsbeschlüsse  

 

Alle Beschlüsse der Gemeindeversammlung werden ohne Verzug am folgenden 

Dienstag  im Wynentaler -Blatt (amtliches Publikationsorgan) und auf der Homep a-

ge veröffentlicht (§ 26 Abs. 2 Gemeindegesetz).  

 

Fakultatives Referendum  

 

Nicht abschliessend gefasste positive und negative Beschlüsse der Gemeindeve r-

sammlung sind der Urnenabstimmung zu unterstellen, wenn dies von einem Fünftel 

der Stimmberechtigten innert dreissig Tagen, gerechnet ab Veröffentlichung, 

schriftlich verlangt wird (§ 31 Abs. 1 Gemeindegesetz).  

Unterschriftenlisten (Bogen) können zusammen mit einem Merkblatt bei der G e-

meindekanzlei bezogen werden.  

 

Referendumsabstimmung an der Urne  

 

Ist gegenüber einem Versammlungsbeschluss das Referendum zus tande geko m-

men, so entscheidet die Gesamtheit der Stimmberechtigten an der Urne  (§ 33 Abs. 

1 Gemeindegesetz).  

Der Urnenabstimmung unterliegen in allen Fällen (obligatorisches Referendum) die 

Änderung der Gemeindeordnung, Beschlüsse über Änderungen im Best and von 

Gemeinden und solche auf Einführung der Organisation mit Einwohnerrat  (§ 33 

Abs. 2 Gemeindegesetz).  

 

Beschwerderecht  

 

Gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann gemäss den §§ 106 ff G e-

meindegesetz beim Departement Volkswirtschaft und Inneres Beschwerde geführt 

werden (Frist 10 Tage).  

 

Initiativrecht  

 

Durch begründetes schriftliches Begehren kann ein Zehntel der Stimmberechtigten 

die Behandlung eines Gegenstandes in der Versammlung verlangen. Gleichzeitig 

kann die Einberufung einer ausserordent lichen Versammlung verlangt werden (§ 

22 Abs. 2 Gemeindegesetz).  

Unterschriftenlisten (Bogen) können zusammen mit einem Merkblatt bei der G e-

meindekanzlei bezogen werden.  
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Protokoll der Einwohnergemeinde -

versammlung vom  7. Juni 2018 

 

 

 

 

 

 
Das Kurzprotokoll der letzten Einwohnergemeindeversammlung lautet wie folgt:  

 

Präsenz: 

Stimmberechtigte  550 

Quorum für die abschliessende Beschlussfassung (1/5)  110 

Anwesend sind  47 

Stimmbeteiligung  8.5 % 

 

1. Genehmigung des Protokolls der  letzten Einwohnergemeindeversammlung 

vom 23. November 2017  

2. Genehmigung des Rechenschaftsberichtes 2017  

3. Abnahme der Rechnung 2017 der Einwohnergemeinde Burg  

4. Genehmigung der Kreditabrechnung «Sanierung Turnhalle»  

5. Genehmigung der Kreditabrechnung «Gesamtrevision Nutzungsplanung Sie d-

lung und Kulturland » 

6. Zustimmung zum Beitritt zum Gemeindeverband «Kreisschule aargauSüd» mit 

gleichzeitiger Genehmigung der Satzungen  

7. Genehmigung der neuen Satzungen des Abwasserverbandes Oberwynental 

AOW, gültig ab 1. J anuar 2019  

8. Genehmigung des Projektes Einführung Frühbetreuung und erweiterter Mittag s-

tisch ab Beginn des Schuljahres 2018/2019  

 

Die Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung sind nach unbenütztem A b-

lauf der Referendumsfrist am 12. Juli 2018 rechtskräftig  geworden.  

 

Das vollständige Verhandlungsprotokoll kann während der öffentlichen Auflage 

durch die Stimmberechtigten eingesehen werden.  

 

Antrag  
 

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Protokolls.  

  

TRAKTANDUM 1 

TRAKTANDUM 1 
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Bewilligung  eines Verpflichtungskred i-

tes von Fr. 85'000.00 für die Erneuerung 

des Mobiliars der Schule Burg im 

Schulhaus  
 

 

Das ehrwürdige Schulhaus  auf dem einmaligen Aussichtspunkt, welches 1 875 feie r-

lich eingeweiht wurde,  wurde 1992 um einen Anbau erweitert. Seit dem Wechsel 

des Schulsystems auf 6/3 auf Beginn des Schuljahres 2017/2018 werden auf der 

Burg 6 Klassen Primarschule unterrichtet. Am Altbau und auch am Anbau erfolgten 

laufend Unterhaltsarbeiten. Das Mobiliar wur de 1992 teilweise ergänzt bzw. ersetzt, 

sodass gesagt werden kann, dass das heute vorhandene Mobiliar 26 -jährig und ä l-

ter ist. Altersbedingt erfordert das Mobiliar einen hohen Aufwand an Unterhalt und 

es genügt auch den Anforderungen an die neuen Unterrich tsmethoden nicht 

mehr. Mit der Schu lpflege ist der Gemeinderat zum  Entschluss gekommen , das 

Mobiliar zu ersetzen.  

 

Gestützt auf die Richtofferte  der  Firma ADUKA Schul - und Mehrzweckmöbel AG in 

Teufenthal ist mit Kosten von Fr. 85ô000.00 f¿r den ganzheitlichen Ersatz des Schu l-

mobiliars zu rechnen. Die Beschaffung verteilt sich auf zwei Jahre (Sommerferien 

2019 und 2020).  

 

Gleichzeitig mit dem Ersatz des Schulmobiliars werden auch die Schulzimmer neu 

gestrichen. Da es sich dabei um Unterhaltsarbeiten handel t, sind für die Malera r-

beiten in der laufenden Rechnung des Budgets Fr. 22ô000.00 eingestellt worden.  

 

Bei Zustimmung zum vorliegenden Kreditantrag wird der Gemeinderat in Abspr a-

che mit der Schulpflege, den Le hrpersonen und der Schulleitung  die Details für die 

Mobiliarbeschaffung festlegen und auch entsprechende Konkurrenzofferten ei n-

holen.  

 

 

Antrag  
 

Die Gemeindeversammlung möge  dem Verpflichtungskredit von Fr. 85'000.00 für 

die Erneuerung des Schulm obiliars zustimmen.  

  

TRAKTANDUM 2 

TRAKTANDUM 2 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkk6Lq99rcAhUDEVAKHb89AhIQjRx6BAgBEAU&url=http://schule-raum.ch/news/alle/&psig=AOvVaw3nrCoAY0OwzLK0K3LQdeoe&ust=1533731113766526
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Genehmigung eines Verpflic h-

tungsk redit es von Fr. 410ô000.00 f¿r 

die Sanierung der Hinterfeldstrasse 

(Strassenbau, Strassenentwäss e-

rung und Wasserleitung)   

 
 

1. Strassenbau  

 

Der sanierungsbedürftige Zustand  der Hinterfeldstrasse wurde schon an  der G e-

meindeversammlung vom 26. November 2010 herausgestrichen. Ein entspreche n-

der Kreditantrag wurde damals an den Gemeinderat mit der Begründung zurüc k-

gewiesen, dass die Sanierung der Grenzstrasse anstehe und die letzte Etappe der 

Hauptstrasse dann folg en müsse. Mit einer Aufteerung wurde die Hinterfeldstrasse 

anschliessend notdürftig geflickt. Infolge der schwachen Kofferung ergeben sich 

gefährliche Unebenheiten in der Fahrb ahn und der Belag bröckelt ab. Die erneute 

Reparatur der ca. 160 Meter langen Hinterfeldstrasse lohnt  sich nicht. Die ausg e-

marchte Fahrbahnbreite beträgt ca. 2.50 Meter, die heutige Belagsbreite beträgt 

ca. 2.80 Meter bis 3.10 Meter und liegt somit teilweise ausserhalb der Strassenpa r-

zelle. 

 

2. Kanalisation  

 

Das Ingenieurbüro Eichenberger AG in Muhen hat festgestellt, dass in der Hinte r-

feldstrasse ausser der Strassenentwässerung keine Abwasserleitungen vorhanden 

sind. Gemäss GEP sind keine neuen Erschliessungsleitungen geplant. Die best e-

henden privaten Liegenschaftsentwässerung en wurden im Zuge des Projektes Fu r-

kastrasse untersucht.  

 

Die Strassenentwässerung wird neu erstellt. Ein Anschluss der bestehenden Drain a-

geleitungen an die Meteorwasserableitung in der Furkastrasse wird im Zuge des 

Projektes noch genauer geprüft.  

 

3. Trinkwasserleitung  

 

Die bestehende Hauptwasserleitung und die Hydranten Nummern 32 und 34 sowie 

die Hauszuleitungen im Strassenbereich werden ersetzt.  

  

TRAKTANDUM 3 

TRAKTANDUM 3 
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4. AEW Rohrblock / TV / Wynagas /Swisscom  

 

Alle beteiligten Werke werden im Zuge der Projektierung kontaktiert, damit deren 

Bedarf an Ausbauten bzw. Erneuerungen ermittelt werden kann. Die Gemeinde 

legt Wert darauf, dass nach Bauvollendung auf absehbare Zeit keine neuen Stra s-

senaufbrüche notwendig sind. 

 

 

Kosten gemäss Bauprojekt  

 

Gewerk  Baukosten  Techn. A r-

beiten  

Landerwerb  MWST. Total 

Strassenbau  165ô000.00 31ô000.00 25ô000.00 16ô000.00 237ô000.00 

Entwässerung 

Strasse 

18ô000.00 2ô500.00  1ô500.00 22ô000.00 

Wasserleitung  131ô392.00 

 

7ô808.00  11ô800.00 151ô000.00 

Total     410ô000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag  
 

Die Gemeindeversammlung möge einen Verpflichtungsk redit von Fr. 4 10ô000.00 f¿r 

die Sanierung der  Hinterfeldstrasse (Strassenbau, Strassenentwässerung und Wa s-

serleitung) zu stimmen.  
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Genehmigung der Änderung von  Ziffer 2 Tarif-

an hang zum Wasserreglement;  

Erhöhung  Abonnementspreis und Verbrauch s-

gebühr   
 

 

Einleitung  

 

Gemäss § 52 Abs.  9 des geltenden Wasserreglements 

vom 23. Juni 1995 setzt der Gemeinderat unter Wahrung 

der Tarifstruktur die Benützungsgebühr derart fest, dass 

die Eigenwirtschaftlichkeit gewährleistet ist. Der G e-

meinderat hat von dieser Kompetenzdelegation letztmals am 11. November 2003 

Gebrauch gemacht und die Verbrauchsgebühr auf Fr. 2.20 pro m 3 festgesetzt (Fr. 

1.10 pro m3 bezogene Wassermenge und Fr. 1.10 pro m 3 bezogene Wassermenge 

als Zuschlag für den Erneuerungsfonds). Gestützt auf die Empfehlung der Gemei n-

deabtei lung wurde der Erneuerungsfonds mit der Rechnung 2015 aufgehoben . Die 

Aufteilung gemäss Reglement wurde bei der Rechnungsstellung mit der neuen B e-

zeichnung ăErneuerungsgeb¿hrò anstelle ăErneuerungsfondsò beibehalten. 

 

Mit der seit 2003 bestehenden Tarifstr uktur kann die Wasserversorgung die Werte r-

haltung und die anstehenden Erneuerungen  nicht nachhaltig finanzieren. Pro Jahr 

fehlen rund Fr.  63ô000.00, um den Werterhalt und die notwendigen Erneuerungen 

sicherzustellen. Bei einer konstanten Erneuerung resultiert bis in 15 Jahren eine the o-

retische Verschuldung von rund Fr. 1ô832ô000.00.  

 

Eine nachhaltige Finanzierung der Wasserversorgung kann beim Aufwand über 

folgende Faktoren gesteuert werden:  

 

- Aufwandreduktion für die Betriebsführung (Verwaltung, G ebühren, Löhne, e x-

terne Honorare usw. ) 

- Aufwandreduktion für  Werterhalt,  Reparaturen usw. 

 

Der Gemeinderat setzt bei diesen Positionen an. Erwähnt darf werden, dass die B e-

triebsführung durch die EWS Energie AG für die Gemeinde finanziell vorteilhaft ist 

und eine qualitativ einwandfreie Sicherstellung der Wasserversorgung gewährlei s-

tet. Sowohl die Kosten für Betriebsführung wie Anlagenunterhalt können wirksam 

am besten mit Investitionen in das Wasserreservoir und das Leitungsnetz reduziert 

werden.  Investitionen in das Leitungsnetz erfolgten im Zusammenhang mit der S a-

nierung der Grenzstrasse, der Hauptstrasse und der Furkastrasse. Vorgesehen sind 

Erneuerungen in der Hinterfeldstrasse und in der Fortsetzung des Kährmattweges.  

TRAKTANDUM 4 

TRAKTANDUM 4 
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Gebührenerhöhung  

 

Dem Ziel einer ausgeglichenen Rechnung kommen auch die Erhöhungen folge n-

der Gebühren entgegen:  

 

- Verbrauchsgebühr  

- Grundtaxe  

- Hydrantenentschädigung  

- Anschlussgebührenbeiträge und Erschliessungsfinanzierungsbeiträge  

 

Wie die Überprüfungen durch die EWS Energie AG und  durch die Waldburger I n-

genieure AG übereinstimmend ergeben haben, ist das 90 -jährige Wasserreservoir 

baufällig , es muss ersetzt werden. M it dem Neubau des Wasserreservoirs können 

auch die Unterhaltskosten gesenkt werden.  

 

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Wass erversorgung soll jetzt mit folgenden Massnahmen 

wieder ins Lot gebracht werden:  

 

- Konsequente Fortsetzung der bereits eingeleiteten Sparmassnahmen und deren 

Ausdehnung auf weitere Bereiche.  

- Erhöhung der Verbrauchsgebühr pro m 3 Wasserbezug und Erhöhung der Grun d-

taxe pro Abonn em ent.  

 

Die Anpassung  der Anschlussgebühren, der Erschliessungsfinanzierungsbeiträge 

und der Hydrantenentschädigung ist im Rahmen einer Gesamtrevision des Wasse r-

reglements vorzusehen.  

 

Durch den geplanten, koordinierten Leitungsersatz und dem vorgesehenen Rese r-

voirneubau entsteht ein Investitionsschub, der dazu führt, dass die Investitionen in 

den Jahren 2019 ð 2023 um rund 2 Mio. Franken über dem theoretischen Erneu e-

rungsbedarf liegen. In den Folgejahren ka nn der Investitionsbedarf auf rund die 

Hälfte des theoretischen Bedarfs zurückgefahren werden.  

 

 

Fazit 

 

Mit der bestehenden Tarifstruktur kann auch ohne Reservoirneubau eine ausgegl i-

chene Rechnung nicht erzielt werden. Gemäss Finanzplan der Waldburger Ingen i-

eure AG sind  zur Erreichung einer ausgeglichenen Rechnung und zur Sicherste l-

lung der Finanzierung des Reservoirneubaus folgende Tarifanpassungen erforde r-

lich:  
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1. 

Erhöhung des Abonnementspreises pro m 3 Nennwert des Wasserzählers von  

Fr. 18.00 auf Fr. 24.00 (§ 52 Abs. 2 Wasserreglement)  

 

Nennwert des Wasserzählers  Abonnementspreis pro Jahr  

Bis ¾ Zoll 5 m 3 Fr. 120.00 Bisher 90.00 

bis  1 ¼ Zoll 10 m 3 Fr. 240.00 Bisher 180.00 

bis  1 ½ Zoll 20 m 3 Fr. 480.00 Bisher 360.00 

bis  2 Zoll 30 m 3 Fr.  720.00 Bisher 540.00 

 

2. 

Erhöhung der Verbrauchsgebühr inkl. Erneuerungsg ebühr von Fr. 2.20 auf Fr. 2.95  

pro m 3 bezogene Wassermen ge (§ 52 Abs. 3 Wasserreglement) . 

 

 

Zusammenfassung  

 

Die Versorgung der Burger Einwohnerinnen und Einwohner mit qualitativ einwan d-

freiem und den geltenden Vorschriften entsprechendem Trinkwasser sowie die 

Gewährleistung eines vollwertigen Löschschutzes verlangen höchste Priorität und 

die Bereitstellung der dafür erforderlichen finanziellen Mittel. Der Eigenwirtschaft s-

betrieb Wasser i st mittelfristig ausgeglichen zu führen. Die vorgeschlagene neue T a-

rifstruktur kommt dieser Forderung nach und deckt den seit Jahren anstehenden 

Nachholbedarf.  Die vorgeschlagenen Gebührenerhöhungen gewährleisten die 

Eigenwirtschaftlichkeit der Wasserverso rgung  und die Finanzierung des Reservoi r-

neubaus (Traktandum 5) . Der Gemeinderat legt die Tariferhöhungen der Gemei n-

deversammlung zum Entscheid vor, weil die Tarifstruktur wegen der Berücksicht i-

gung des Nachholbedarfs und der Sicherstellung der Finanzierung  des Reservoi r-

ne ubaus entsprechend geändert werden muss . 

 

 

 

Antrag  
 

Die Gemeindeversammlung möge die Gebühren gemäss § 52 Abs. 2 und 3 bzw. 

den Tarifanhang zum Wasserreglement wie folgt anpassen:  

 

1. Erhöhung des Abonnementspreises pro m 3 Nennwert des Wasserzählers von  

Fr. 18.00 auf Fr. 24.00 (§ 52 Abs. 2 Wasserreglement) . 

 

2. Erhöhung der Verbrauchsgebühr inkl. Erneuerungsgebühr von Fr. 2.20 auf  

Fr. 2.95 pro m 3 bezogene Wassermenge (§ 52 Abs. 3 Wasserreglement) . 

 

  



14 Einladung November 2018  

 

 

 

 

Bewilligung eines Verpflichtungskredites 

von  Fr. 1ô787ô000.00 f¿r den Neubau  des 

Wasserreservoirs  Berg  
 

 

 

 

 

Das 90-jährige Wasserreservoir der Gemeinde 

Burg weist gemäss den Feststellungen der EWS 

Energie AG beachtliche bauliche und konzept i-

onelle Mängel auf, die dringend behoben we r-

den müssen. Die Waldburger Ingenieure AG 

wurde mit einer Zustandserhebung beauftragt, 

worauf der Handlungsbedarf bestätigt wurde. 

Die Gemeindeversammlung vom 26. November 

2015 stimmte auf Antrag des Gemein derates e i-

nem Projektierungskredit von Fr.  40ô000.00 zu. 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde hat eine Versorgungspflicht und ist verantwortlich, dass die Abo n-

nenten dauernd qualitativ einwandfreies Trinkwasser beziehen können, welches 

den gesetzlichen Vorschriften entsprich t. Um diesen Anforderungen zu genügen, 

müssen innert 2 ð 3 Jahren werterhaltende Massnahmen getätigt werden.  

 

Die Brauchreserve von 400 m 3 ist ausreichend und kann das prognostizierte Bevö l-

kerungswachstum de r Gemeinde Burg auffangen. Der R eservehaltung legt man 

einen mittleren Verbrauch zugrunde. Spitzen - oder Notzeiten, wie bei Trockenheit, 

müssen über das regionale Verbundsystem abgedeckt werden. Die Quellen der 

Wasserversorgung Burg liegen im Wald und weisen einen konstanten Zufluss auf,  

was sich auch im trockenen Frühjahr, Sommer und Herbst 2018 bestätigt hat.  Ge-

mäss den Vorgaben der Aargauischen Gebäudeversicherung ist die derzeitige 

Löschreserve von 200 m 3 auf 300 m 3 zu erhöhen.  

  

TRAKTANDUM 5 

TRAKTANDUM 5 
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Gestützt auf diese Parameter erarbeitete die  Waldburger  Ingenieure AG ein Vor-

projekt  mit folgenden drei Varianten:  

 

Variante 1 : Werterhaltende Massnahmen durch die dringliche Behebung von 

baulichen Mängeln .  

 

Die Kosten werden mit Fr. 230ô000.00 veranschlagt. Der effektive Aufwand ist kaum 

abschätzbar, weil im  Laufe der Sanierungsarbeiten grössere Überraschungen nicht 

auszuschliessen sind. Die Lebensdauer kann um ca. 10 bis 15 Jahre verlängert we r-

den. Es muss mit laufenden Unterhaltsarbeiten gerechnet werden. Ein Neubau ist 

anschliessend zwingend notwendig.  

 

Die Kosten für die werterhaltenden Massnahmen durch die dringliche Behebung 

von baulichen Mängeln betragen  Fr.  230ô000.00 

Leitungsbauten 1 Fr. 432ô000.00 

 Fr. 662ô000.00 

Beurteilung : Genügend als temporäre Lösung. Rang 2.  

 

 

Variante 2 : Eine umfassende Renovierung der Anlage zur Behebung der baul i-

chen und konzeptionellen Mängel.  

 

Die Kosten werden mit Fr. 750ô000.00 veranschlagt. Die Lebensdauer kann um ca. 

30 Jahre verlängert werden. Diese Variante beinhaltet auch das Risiko, dass la u-

fende Unterhaltsarb eiten anfallen werden. Auch bei dieser Variante ist ein a n-

schliessender Neubau notwendig.  

 

Umfassende Renovierung der Anlage zur Behebung der baulichen und konzepti o-

nellen Mängel   Fr.  750ô000.00 

Leitungsbauten 1 Fr. 432ô000.00 

 Fr. 1ô182ô000.00 

Beurteilung : Ungenügend. Rang 3.  

 

 

Variante 3 : Neubau in unmittelbarer Nähe zum heutigen Standort.  

 KV gemäss Vorprojekt  Fr. 1ô178ô000.00 

 Abbruch bestehendes Reservoir  Fr. 50ô000.00 

 Leitungsbauten 1 Fr. 432ô000.00 

 (Kostenstand Variantenstudium)  Fr. 1ô660ô000.00 

 

Die Lebensdauer wird mit ca. 80 Jahren angegeben. Da der Neubau den neusten 

Standards entspricht, fallen entsprechend wenig oder keine Unterhaltsarbeiten an. 

Hier spricht man von einem Jahrhundertbauwerk.  

 

Beurteilung : Gut. Wirtschaftlich. Rang 1.  
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1Leitungsbauten  

Unabhängig von der Umbauvariante der Reservoiranlage müssen die Zuleitungen 

dringend erneuert werden.  

 

Transportleitung :  

Notwendig ist der Bau einer neuen Leitung mit DN 200 mm, welche zudem den 

Löschschutz im Baugebiet um ca. 0.7 bar verbe ssert und den heute erhöhten A n-

forderungen an den Löschschutz Rechnung trägt.  

 

Elektrische Zuleitung  

Mit dem Neubau der Transportleitung ist ein zusätzliches Schutzrohr PE 132/120 mm 

für die neue Elektrozuleitung zu verlegen. Der Kabelquerschnitt wird so a usgelegt, 

dass genügend Baustrom für den Bau eines neuen Reservoirs vorhanden ist.  

 

Signalkabelverbindung :  

Ab Gemeindehaus ist eine neue Signalkabelverbindung in einem Schutzrohr PE 

72/60 mm in Richtung Bergstrasse zu verlegen und ab dort im gemeinsamen G ra-

ben mit der Transport - sowie Elektrozuleitung bis zum neuen Reservoir zu führen.  

 

 

  


